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Bei uns in NRW gilt: Wenn man am 1. Geb. seines Kindes wieder kommt, hat man ein Anrecht
darauf an seine alte Schule zurück zu kommen. Versuch dich mal zu erkundigen, ob es eine
solche Regelung auch bei euch gibt. (ggf. Seiten der Gewerkschaften, Stichwort Elternzeit)
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